
Frieden, Sozialisation und Arbeiterrechte - Forderungen der 
Novemberrevolution fanden Eingang in Verfassungen… 

Zunächst hatte also die bürgerliche, nicht die sozialistische Revolution gesiegt und dies durch den Massenkampf der Pro-
letarier. 1949 dann - dreißig Jahre später - sollten sich die Revolutionäre und ihre Gegner, wie auch die Fraktionen der 
Linken in der Novemberrevolution, die die Hölle des Faschismus überlebt hatten, wieder gegenüberstehen. 

Friedrich Ebert 

Die Verfassung des Deutschen Reichs  
vom 11. August 1919

Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von 
dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtig-
keit zu erneuern und zu festigen, dem inneren und dem 
äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen 
Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gege-
ben.

Frieden
Kriegserklärung und Friedensschluß erfolgen durch 
Reichsgesetz. (Art. 45)

Sozialisierung
Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsät-
zen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. 
In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Ein-
zelnen zu sichern. (Art. 151) 
Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. 
Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den 
Gesetzen. Eine Enteignung kann nur zum Wohle der All-
gemeinheit und auf gesetzlicher Grundlage vorgenom-
men werden. Sie erfolgt gegen angemessene Entschä-
digung, soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes 
bestimmt. … Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll 
zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste. (Art. 153) 
Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedung des Woh-
nungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Ur-
barmachung und zur Hebung der Landwirtschaft nötig
ist, kann enteignet werden. Die Fideikommisse sind auf-
zulösen. Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist 
eine Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemein-
schaft. (Art. 155)

Arbeiterrechte
Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleich-
berechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an 
der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie 
an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der pro-
duktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organi-
sationen und ihre Vereinbarungen werden anerkannt.
Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrneh-
mung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen ge-
setzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie in 
nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiter-
räten und in einem Reichsarbeiterrat. (Art. 165)

Grundgesetz für die Bundesrepublik  
Deutschland  vom 23. Mai 1949

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und 
staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes 
Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt 
zu dienen, hat das Deutsche Volk  in den Ländern Baden, 
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,  
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig- 
Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg- 
Hohenzollern,  um dem staatlichen Leben für eine Über-
gangszeit eine neue Ordnung zu geben,  
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.

Frieden
Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletz-
lichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frie-
dens und der Gerechtigkeit in der Welt. (Art. 1) 
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vor-
genommen werden, das friedliche Zusammenleben der 
Völker zu stören, insbesondere die Führung eines An-
griffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie 
sind unter Strafe zu stellen. Zur Kriegführung bestimmte 
Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregie-
rung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht wer-
den. (Art. 26)

Sozialisierung
Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze be-
stimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Ent-
eignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. 
Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. 
(Art. 14) 
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel 
können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein 
Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, 
in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemein-
wirtschaft überführt werden. (Art. 15) 

Arbeiterrechte
Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet (Art. 9) 
Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeits-
platz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.                                                                                             
…Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen 
werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allge-
meinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht. (Art. 12) 

Verfassung der Deutschen Demokratischen  
Republik vom 07.10.1949

Von dem Willen erfüllt, die Freiheit und die Rechte des 
Menschen zu verbürgen, das Gemeinschafts- und Wirt-
schaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem 
gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft 
mit anderen Völkern zu fördern und den Frieden zu  
sichern, hat sich das deutsche Volk diese Verfassung  
gegeben.

Frieden
Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts binden die 
Staatsgewalt und jeden Bürger. Die Aufrechterhaltung und Wah-
rung freundschaftlicher Beziehungen zu allen Völkern ist die 
Pflicht der Staatsgewalt. Kein Bürger darf an kriegerischen Hand-
lungen teilnehmen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen. 
(Art. 5) 

Sozialisierung
Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt 
und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen und den  
sozialen Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. (Art. 22) 
Beschränkungen des Eigentums und Enteignungen können nur 
zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetzlicher Grundlage 
vorgenommen werden. Sie erfolgen gegen angemessene Ent-
schädigung soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. ...  
(Art. 23) 
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl 
nicht zuwiderlaufen. Der Mißbrauch des Eigentums durch Be-
gründung wirtschaftlicher Machtstellung zum Schaden des Ge-
meinwohls hat die entschädigungslose Enteignung und Über-
führung in das Eigentum des Volkes zur Folge. Die Betriebe der 
Kriegsverbrecher und aktiven Nationalsozialisten sind enteignet 
und gehen in Volkseigentum über. Das gleiche gilt für private Un-
ternehmungen, die sich in den Dienst einer Kriegspolitik stellen. 
Alle privaten Monopolorganisationen, wie Kartelle, Syndikate, 
Konzerne, Trusts und ähnliche auf Gewinnsteigerung durch Pro-
duktions-, Preis- und Absatzregelung gerichtete private Organisa-
tionen sind aufgehoben und verboten. Der private Großgrundbe-
sitz, der mehr als 100 Hektar umfaßt, ist aufgelöst und wird ohne 
Entschädigung aufgeteilt. Nach Durchführung dieser Bodenre-
form wird den Bauern das Privateigentum an ihrem Boden ge-
währleistet. (Art. 24) 
Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutzbaren Naturkräfte so-
wie die zu ihrer Nutzbarmachung bestimmten Betriebe des Berg-
baues, der Eisen- und Stahlerzeugung und der Energiewirtschaft 
sind in Volkseigentum zu überführen. (Art. 25) Private wirtschaft-
liche Unternehmungen, die für die Vergesellschaftung geeignet 
sind, können durch Gesetz nach den für die Enteignung gelten-
den Bestimmungen in Gemeineigentum überführt werden.
Auf Grund eines Gesetzes kann der Republik, den Ländern, den 
Kreisen oder Gemeinden, durch Beteiligung an der Verwaltung 
oder in anderer Weise ein bestimmender Einfluß auf Unterneh-
mungen oder Verbände gesichert werden. Durch Gesetz können 
wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf der Grundla-
ge der Selbstverwaltung zusammengeschlossen werden, um die 
Mitwirkung aller schaffenden Volksteile zu sichern, Arbeiter und 
Unternehmer an der Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, 
Herstellung, Verteilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie Ein- 
und Ausfuhr der Wirtschaftsgüter nach gemeinwirtschaftlichen 
Grundsätzen zu regeln.
Die Konsum-, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie 
die landwirtschaftlichen Genossenschaften und deren Vereini-
gungen sind unter Berücksichtigung ihrer Verfassung und Eigen-
art in die Gemeinwirtschaft einzugliedern. (Art. 27)

Arbeiterrechte
Das Recht, Vereinigungen zur Förderung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen anzugehören, ist für jedermann gewährleistet. 
(Art. 14) 
Die Arbeitskraft wird vom Staat geschützt.
Das Recht auf Arbeit wird verbürgt. Der Staat sichert durch Wirt-
schaftslenkung jedem Bürger Arbeit und Lebensunterhalt. Soweit 
dem Bürger angemessenen Arbeitsgelegenheit nicht nachgewie-
sen werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt ge-
sorgt. (Art. 15) 
Jeder Arbeitende hat das Recht auf Erholung, auf jährlichen Ur-
laub gegen Entgeld, auf Versorgung bei Krankheit und im Alter. 
Der Sonntag, die Feiertage und der 1. Mai sind Tage der Arbeits-
ruhe und stehen unter dem Schutz der Gesetze. ... (Art. 16)
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